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Amt für Schule, 05.01.2024, 23551 
400.11, Bau 
 
 
Gremium 
An die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 16.01.2024 – 
öffentlich  
 
Thema: Anfrage: Sportmöglichkeiten bei Hallensperrungen/Hallenmangel 
 
Anfrage der Wählergemeinschaft Bürgernähe vom 21.11.2023, Drucksachen-Nr.: 7179/2020-
2025 
 
 
Antwort der Verwaltung:  
 
Die Gründe für Sperrungen von Sporthallen sind vielfältig und reichen von geplanten 
Baumaßnahmen über plötzlich anfallende Reparaturen nach Vandalismusvorfällen und 
eingeplanten regulären Wartungen. Somit muss immer nach einer individuellen Lösung 
gesucht werden, die sowohl dem Grund für die Sperrung, der voraussichtlichen zeitlichen 
Länge der Sperrung und der Auslastung der umliegenden Sporthallen Rechnung trägt.  
 
Für kurzfristige Sperrungen können in vielen Fällen keine Lösungen gefunden werden. Die 
Nutzung von umliegenden Hallen beeinflusst immer alle übrigen Nutzer. Bis eine Einigung, die 
die jeweiligen Ansprüche in Bezug auf Stundenplanung oder anstehende Prüfungen aller 
Beteiligten berücksichtigt, erzielt ist, ist die Sperrung oftmals bereits aufgehoben.  
 
Bei längerfristigen Sperrungen werden analog dazu zuerst Lösungsmöglichkeiten in den 
städtischen Sporthallen in der Umgebung gesucht. Diese werden dann mit allen davon 
potentiell betroffenen Schulen diskutiert. Sollten die benötigten Kapazitäten nicht auf diesem 
Weg abgedeckt werden können, werden Vereine mit vereinseigenen Sporthallen zu der 
Beratung hinzugezogen. Sollte auch hier keine Möglichkeiten zur Deckung der Kapazitäten 
gefunden werden, wird auf privatwirtschaftliche Dritte, wie die angesprochenen 
Fitnessstudios, ausgewichen. Hierbei ist zu bedenken, dass die Nutzung privatwirtschaftlicher 
Einrichtungen erhebliche Kosten verursacht.  
 
Dauerhafte Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Fitnessstudios, auf die das Amt 
für Schule im Notfall kurzfristig zugreifen könnte, würde die kostenpflichtige Anmietung eines 
stetigen Kontingents an Räumen und Zeiten notwendig machen. Ob und in welchem Umfang 
diese Kontingente dann ausgeschöpft würden, ist fraglich.  
 
I.A. 

 
Beckmann 
Amtsleitung 
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